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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 
 

Handelsname: Kunststoff- und Holzreiniger 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 
Verwendungssektor 
SU21  Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher 
Produktkategorie 
PC35  Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis) 
Umweltfreisetzungskategorie 
ERC8a  Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen 
ERC8d  Breite dispersive Außenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches siehe Produktbezeichnung 

 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co. KG 
Bandstahlstr. 1, 58093 Hagen 

 

Auskunftgebender Bereich: 
E-Mail: kundenservice@westfalia.de 
Kundenservice, Tel.: 0800 355 0 355 (24h - täglich/daily) 

 
1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin, Tel.: +49 (0)30 19240 

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 

 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt 
Gefahrenpiktogramme entfällt 
Signalwort entfällt 
Gefahrenhinweise entfällt 
Sicherheitshinweise 
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: 
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT= persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht 
unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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vPvB: 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB=very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt 
nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. 

 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 112-34-5 
EINECS: 203-961-6 
Reg.nr.: 01-2119475104-44 

Butyldiglykol  Eye Irrit. 2, H319 < 5% 

Inhaltsstoffe nach Detergentienrichtlinie EG 648/2004: 

nichtionische Tenside < 5% 

Duftstoffe (LIMONENE)  
zusätzl. Hinweise: 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
nach Einatmen: 
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. 
Für Frischluft sorgen 
nach Hautkontakt: 
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 
nach Augenkontakt: 
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren. 
nach Verschlucken: 
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder 
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Kohlenmonoxid (CO) 
Kohlendioxid (CO2) 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
Mit viel Wasser verdünnen. 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Essen, Trinken, Rauchen, sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten. 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. 
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. 
Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine 
Lagerklasse: 10-13 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: 
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

112-34-5 Butyldiglykol 

AGW 67 mg/m³, 10 ml/m³ 
1,5(I);EU, DFG, Y, 11 

DNEL-Werte 

112-34-5 Butyldiglykol 

Dermal 
 

 
 

Inhalativ 

DNEL (worker) 

 
DNEL (population) 

DNEL (worker) 

DNEL (population) 

20 mg/kg bw/day (Workers/ employees) (Long-term – systemic 
effects) 

10 mg/kg bw/day (population) (Long-term – systemic effects) 

67,5 mg/m3 (Workers/ employees) (Long-term – systemic effects) 

34 mg/m3 (population) (Long-term – systemic effects) 

50,6 mg/m3 (population) (Short-term – local effects) 

PNEC-Werte 

112-34-5 Butyldiglykol 

PNEC aqua 
 

 
PNEC STP 

PNEC sediment 

1 mg/l (freshwater) 

0,1 mg/l (marine water) 

200 mg/l (sewage treatment plant) 

0,4-4 mg/kg dw (-) 

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Atemschutz: nicht erforderlich. 
Handschutz: 
B e i m   T r a g e n   v o n   S c h u t zh a n d s c h u h e   ü b e r   e i n e n   l ä n g e r e n   Z e i t r a u m   s i n d  
Baumwollunterziehhandschuhe zu empfehlen. 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die 
Zubereitung sein. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und 
der Degradation. 
Handschuhmaterial Nitrilkautschuk 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille nach DIN/EN 166. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung. 
(Fortsetzung von Seite 4) 

 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aussehen: 

Form: Flüssigkeit 
Farbe: farblos Geruch:

 parfümiert 
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt. 

pH-Wert bei 20 °C: 10,9 

Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt 
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt 

Flammpunkt: nicht bestimmt 

Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht bestimmt. 

Zündtemperatur: 

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

Explosionsgrenzen: 
untere: Nicht bestimmt. 
obere: Nicht bestimmt. 

Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa 

Dichte bei 20 °C:                                             1,016 g/cm³ 
Relative Dichte                                               Nicht bestimmt. 
Dampfdichte                                                   Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit                    Nicht bestimmt. 

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: vollständig mischbar 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 

Viskosität: 
dynamisch: Nicht bestimmt. 
kinematisch: Nicht bestimmt. 

9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
(Fortsetzung auf Seite 6) 
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10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

(Fortsetzung von Seite 5) 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
 

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

112-34-5 Butyldiglykol 

Oral 
 

 
Dermal 

LD50 
 

 
LD50 

3384 mg/kg (rat) 

2410 mg/kg (mouse) 

2764 mg/kg (rabbit) 
 

Primäre Reizwirkung: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwere Augenschädigung/-reizung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende 
Wirkung) 
Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1 Toxizität 
 

Aquatische Toxizität: 

112-34-5 Butyldiglykol 

EC50/48 h 

LC50/96 h 

EC50/ 96 h 

>100 mg/l (Daphnia magna) 

1300 mg/l (Lepomis macrochirus) 

>100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

112-34-5 Butyldiglykol 

Biologische Abbaubarkeit 90-100% (14d) (readily biodegradable) (OECD 301E) 

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: 
Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. 
Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Konzentrat darf nicht unverdünnt in die 
Kanalisation gelangen - mit viel Wasser verdünnen, ggf. neutralisieren. 
Ve rdün nte  Rein igun gsl ö sun g  kan n  nach  de m  emp f ehl ung sgem äße n  Geb r auch  unt er  
Berücksichtigung der lokalen, behördlichen Vorgaben über die Kanalisation abgeleitet werden. 
Europäischer Abfallkatalog 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung 
dieses Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim 
Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2001/118/ 
EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG) 
20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
Empfehlung: 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten 
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. 
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern. 

 

Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: 
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden. 
Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen. 

 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

14.1 UN-Nummer 
ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 

 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 

 
 
 
 
 
 
(Fortsetzung auf Seite 8) 
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14.3 Transportgefahrenklassen 
 

ADR, ADN, IMDG, IATA 
Klasse entfällt 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA entfällt 

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar. 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender Nicht anwendbar. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II 
des MARPOL-Übereinkommens und gemäß 
IBC-Code Nicht anwendbar. 

UN "Model Regulation": entfällt 

 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1  Vorsch riften  zu  Sic h erheit ,  Gesund heits-  und  Umw e ltschut z/spezif ische  
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2. 

Nationale Vorschriften: 

Technische Anleitung Luft: 
 

Klasse Anteil in % 

III 
NK 

< 1 
< 5 

 

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den 
Verwender wegen der Fülle von Anwendungsmöglichkeiten nicht von eigenen Prüfungen und 
Versuchen.  Ein e  rechtl ich  verbi ndliche  Zusicherun g  von  P r odukteige n schaften  oder 
Einsatzzwecken kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie 
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. 

 
Bitte berücksichtigen Sie beim Einsatz des Produktes die Regeln ZH 1/700 bis ZH 1/708 des 
HVBG. 

 

Relevante Sätze 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. 

 

Datenblatt ausstellender Bereich: Vertrieb 
(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Abkürzungen und Akronyme: 
(Fortsetzung von Seite 8) 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 

Quellen 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) 
http://www.baua.de 
http://gestis.itrust.de 
http://echa.europa.eu 
http://gischem.de 
Datenblätter der Vorlieferanten 
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